
Ein oder vier Wahl- und Abstimmungstermine im Jahr 2009 ?  
 

Eine Frage des politischen Willens,  
oder 

es geht nicht, wenn man nicht will ! 
 
 

2 Szenarien zum Termin für die Volksabstimmung 
 
 
 

Szenario Ausgangslage Folge Ergebnis 
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LH beharrt auf Termin 
für Volksabstimmung 
ab 6. Juli (trotz Vorliegen 
eines Gutachtens des 
Rechtsamt des Landtages, 
das indirekt bestätigt, dass 
eine  Terminfestsetzung ab 

26. April möglich ist) sieht 
aus Zeitgründen keine 
Möglichkeit einer 
Gesetzesanpassung, die 
eine Zusammenlegung 
mit den Europawahlen 
erfordern würde und 
folglich auch eine 
Gesetzesanpassung, die 
für eine Zusammenlegung 
der Volksabstimmung 
über den Gesetzentwurf 
zur Direkten Demokratie 
der Union für Südtirol mit 
jener des Bündnisses für 
das Bessere Gesetz zur 
Direkten Demokratie 
notwendig ist, um einen 
Rekurs zu vermeiden. 

Es kann keine 
Zusammenlegung mit 
den Europawahlen 
erfolgen: 
 
1.) Weil die Volksabstim-

mung nicht vor dem 6. 
Juli angesetzt werden 
kann; 

2.) Weil die technischen 
Verfahrensweisen der 
Europawahlen und der 
Volksabstimmungen zu 
unterschiedlich sind; 

3.) Weil die Zusam-
menlegung der Volks-
abstimmung über den 
Gesetzentwurf zur 
Direkten Demokratie 
der Union für Südtirol 
mit jener des Bündnisse 
für das Bessere Gesetz 
zur Direkten Demokra-
tie rechtlich fragwürdig 
und deshalb 
rekursgefährdet ist 

 

Wahl und 
Abstimmungen separat 
an vier getrennten  

Terminen im Jahr 2009: 
 

• Europawahl am 6./7. 
Juni 

• evtl. staatliches 
Referendum zum 
Wahlgesetz am 31. Mai 
oder 14. Juni 

• Volksabstimmung über 
die Anträge der Union 
für Südtirol (Datum?) 

• Volksabstimmung über 
Antrag des Bündnisse 
für das Bessere Gesetz 
zur Direkten Demokratie 
und der Umweltorgani-
sationen für einen 
Gesetzentwurf zum 
Subventionierungsver-
bot des Flugplatzes 
Bozen (Datum?) 
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1.) Der Landtag macht 
sich mit einer 
authentischen 

Interpretation des 
geltenden Landes-
gesetzes zur Direkten 
Demokratie die Posi-
tion des eigenen 
Rechtsamtes zu eigen 
(im Sinne der 
Gesetzesautonomie 
des Landtages) und 
verpflichtet den LH 
damit den Termin der 
Volksabstimmung ab 
26. April anzusetzen.  

 
2.) Der Landtag 

ermöglich mit einer 
eigenen gesetzlichen 
Regelung die 
Zusammenlegung 
der Volksabstim-
mungen mit den 
Europawahlen. 

 
3.) Zusätzlich nimmt 

der Landtag auch 
eine Gesetzes-
anpassung des 
geltenden Gesetzes 
zur Direkten 

Demokratie vor, mit 
der eine Zusammen-
legung der Volksab-
stimmung über den 
Gesetzentwurf zur 
Direkten Demokratie 
der Union für Südtirol 
mit jener des Bünd-
nisses für das Bessere 
Gesetz zur Direkten 
Demokratie möglich 
wird. 

1.) Zusammen-
legung von landes-
weiten  Volksabstim-
mungen mit den 

Europawahlen wird 
möglich, weil der 
Abstimmungstag ab 26. 
April festgelegt werden 
kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.) Die Zusammen-
legung von Europa-
wahlen und Volksab-

stimmungen wird mög-
lich durch eine Anglei-
chung der unterschied-
lichen technischen 
Verfahrensweisen.  
 
3.) Die Zusammen-
legung der Volksab-
stimmung über den 
Gesetzentwurf zur 
Direkten Demokratie 
der Union für Südtirol 
mit jener des Bünd-
nisse für das Bessere 
Gesetz zur Direkten 
Demokratie wird 

möglich, indem - für 
den Fall einer Mehrheit 
für beide Gesetzentwürfe 
in der Abstimmung - 
eine Klausel vorgesehen 
wird, vermittels der ent-
schieden werden kann, 
welcher Gesetzentwurf in 
Kraft treten soll. 

Wahl und 
Abstimmungen 
zusammen an einem, 
evtl. an zwei 
getrennten  Terminen 
im Jahr 2009: 

• Europawahl am 6./7. 
Juni zusammen mit 
o Volksabstimmung 

über die Anträge 
der Union für 
Südtirol und 

o Volksabstimmung 
über Antrag des 
Bündnisse für das 
Bessere Gesetz 
zur Direkten 
Demokratie und 
der Umweltor-
ganisationen für 
einen Gesetz-
entwurf zum Sub-
ventionierungsver-
bot des 
Flugplatzes Bozen 

o dem staatlichen 
Referendum, oder 
 

• evtl. staatliches 
Referendum zum 
Wahlgesetz am 31. 
Mai oder 14. Juni 

 
 

 


